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LOHNRAHME ŕtSÄBtC 

vom 14. März 1980 

§ 1 
GeStungsbereičh 

1. Persönlicher Geltungsbereich 

a) Das Lohnrahmenabkommen gilt für alle Groß- urvi^^ACrBenhandelsfirmen 
einschließlich der Hilfs- und Nebenbetriebe sowie für die von diesen Betrie- 
ben beschäftigten gewerblichen Arbeitnehmern auch bei einer Tätigkeit 
außerhalb des örtlichen Geltungsbereichs. 

b) Als gewerbliche Arbeitnehmer im Sinne dieses Lohnrahmenabkommens 
gelten alle Arbeitnehmer, die eine arbeiterrentenversicherungspflichtige 
Tätigkeit ausüben, auch wenn sie nicht versicherungspflichtig sind. 

c) Das Lohnrahmenabkommen gilt nicht für Heimarbeiter, 

örtlicher Geltungsbereich 

Das Lohnrahmenabkommen gilt im Lande Nordrhein-Westfalen.. 

^ 'tCŕ-ŕrc/^J^fc   é^-C-'l 

§ 2 
Einstufung 

Für die Einstufung der gewerblichen Arbeitnehmer nach diesem Lohngruppen- 
plan sind in erster Linie die Oberbegriffe maßgebend. Bei der Festlegung der 
Oberbegriffe war es der Wille der Verhandlungskommission, diese so zu formu- 
lieren, daß die Steigerungen der Aufgabenschwierigkeit von den einfachsten bis 
zu den qualifizierten Anforderungen zum Ausdruck gebracht werden. 

Die Tätigkeitsbeispiele wurden ergänzend und nur beispielhaft zugeordnet; sie 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurde eine Durchlässigkeit 
angestrebt. Ausschlaggebend sind in erster Linie die Oberbegriffe. 

Für die Einstufung im einzelnen ist die Berufsbezeichnung ohne Bedeutung, 
maßgebend ist die ausgeübte Tätigkeit. Weder ein bestimmter Ausbildungsgang 
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noch eine Abschlußprüfung für sich allein begründen einen Anspruch auf Ein- 
■ stufung in eine bestimmte Lohngruppe. 

4. Werden von äen gewerblichen Arbeitnehmern Tätigkeiten verschiedener Lohn- 
gruppen ausgeübt, so muß die Einstufung der überwiegenden Tätigkeit ent- 
sprechen. 

5. Die zur Ordnung und Systematisierung vorgegebenen Funktionsschlüsselzahlen 
sollen lediglich der besseren Orientierung dienen und einen Quervergleich bei der 
Einstufung erleichtern. 

6. Die in dem Lohngruppenplan aufgeführten Tätigkeitsbeispiele gelten für weib- 
liche Arbeitnehmer gleichermaßen. 

§ 3 
Gruppenplan für gewerbliche Tätigkeiten 

Fu nktlonsschlfisseS 

1. Boten-, Wach- oder Hausdienste 

2. Platz- oder Lagerarbeiten 

3. Maschinenarbeiten 

4. Kraftfahrzeugfahren 

5. Kran- oder Baggerführen 

6. Stapler- oder Hochregalfahren 

7. Handwerkertätigkeiten 

8. Reinigungs-, Küchen- oder Büffetdienste 

9. Sonstige Tätigkeiten 

Lohngruppen 

Lohngruppe I 

Arbeiten einfachster Art 
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-3 Beispiele: 
1 

1.      Nachtwächter, Platzordner, Schließer 

Lohngruppen 

Arbeiten einfacher Art, die ohne vorherige Arbeitskenntnis nach Einweisung ausge- 
führt werden. 

Beispiele: 

1. Hausboten 

2. Pack-, Sortier-, Regalauffüll- und Zubringertätigkeit 
Kaffeeverlesen, Spülen, Etikettieren 

Zusammenstellen von Kommisstonen oder sonstige vergleichbare Arbeiten nach 
Symbolen oder Ordnungsmerkmalen 

8.       Raumpflege- und Küchenhilfskräfte 

Lohngruppe III 

Arbeiten, die ohne vorherige  Arbeitskenntnisse nach  kurzer  Einarbeit ausgeführt 
werden. 

Arbeiten in der jeweils erforderlichen Anlernzeit für die Tätigkeiten der Lohngruppe 
IV 

Beispiele: 

ľ.       Boten, Pförtner 

2.      Pack-, Hilfs- oder Platzarbeiten, z.B. in Lägern, Kühlhäusern, Fruchtreifereien, 
Kellereien, Häfen, Tankstellen 

Zusammenstellen von Kommissionen 

4.       Beifahrer ohne Führerschein 

8.       Büffetkräfte 
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Lohngruppe IV 

Arbeiten, die nach einer jeweils erforderlichen Anlernzeit ausgeführt werden. 

Beispiele: 

2. Packer oder Lagerarbeiter mit Material- und Warenteilkenntnissen 

3. Einfache Maschinenarbeiten, z.B. an Trennsäge, Schere oder Biegeeinrichtung 

4. Beifahrer mit Führerschein "  . 
Kraftfahrer der Führerscheinklasse l/IV 

6. Stapierfahrer (einfache Stapelverhältnisse) 

7. Werkstatt- oder Druckereihilfskräfte 

9.       Rangierer, Endkontroileur 

Lohngruppe V 

Arbeiten, die in der Regel nach einer Anlernzeit mit anschließender mehrjähriger prak- 
tischer Tätigkeit ausgeführt werden 

Arbeiten, die entsprechende Prüfungen oder Kenntnisse voraussetzen. 

Beispiele: 

1. Heizer 

S 
2. Handelfachpacker mit Ausbildung nach Berufsbild 

(siehe Protokollnotiz) 

Lagerfacharbeiter mit umfassenden Material- und Warenkenntnissen 

3. Maschinenarbeiter an Anarbeitungsaggregaten, z.B. Brenner, Bohrer, Säger, 
Scheren- oder Biegevormann 

4. Kraftfahrer der Führerscheinklasse III 

5. Kranführer im 1. Jahr der Tätigkeit 
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6.      Staplerfahrer (schwierige Stapelverhäitnisss) 

9.      Kaffeeröster 
Teppichbodenverleger 
Möbelaufsteller 

Lohngruppe VI 

Tätigkeiten, die eine abgeschlossene Facharbeiterausbildung voraussetzen. 

Tätigkeiten, deren Ausführung Fertigkeiten und Kenntnisse erfordern, die denen von 
Facharbeitern gleichzusetzen sind. 

Beispiele: 

1.      Hausmeister 

2/3. Vorarbeiter mit fachlicher Weisungsberechtigung an Arbeiter der Lohngruppe 
lll/IV 

3. Schwierige Maschinenarbeiten an Anarbeitungsaggregaten, z.B. Maschinenein- 
richter 

4. Kraftfahrer der Führerscheinklasse II 
Verkaufsfahrer* 

5. Kranführer 
Bagger - oder Raupenführer 

6. Steuerung von automatischen Hochregallagern 

7. Handwerker, die unter Anleitung arbeiten wie Schweißer, Elektriker, Schlosser, 
Schreiner, Maler, Maurer, Koch, Metzger, Fliesenleger, Polsterer, Sattler, Tape- 
zierer 

9.      Tankwart/, Eisenbieger 
Möbelmonteur 

Berufskraftfahrer nach Berufsbild erhalten einen Zuschlag von DM 0,10 
pro Stunde 
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Lohngnippe VIÍ 

Besonders qualifizierte Tätigkeiten, die eine abgeschlossenen Ausbitdung als Fachar- 
beiter und mehrjährige Berufserfahrung voraussetzen. 

Entsprechende Tätigkeiten, deren Ausführung an das Können und die Verantwortung 
besondere Anforderungen stellt und mehrjährige Berufserfahrung voraussetzt. 

Beispiele: 

2/3 Vorarbeiter mit fachlicher Weisungsberechtigung an Arbeiter der Lohngruppen 
IV/V 

7. Selbständig arbeitende Handwerker der Gruppe VI, wie Schlosser, Kfz-Mecha- 
niker, Elektriker, Baumaschinenmonteure, Kundendienstmonteure, Kunden- 
diensthandwerker. 

Lohngruppe VIII 

Arbeiten hochwertiger Art, die im Rahmen des gegebenen Arbeitsauftrages zusätzliche 
theoretische Kenntnisse und selbständige Arbeitsausführung oder Dispositionsbefugnis 
bei besonderer Verantwortung erfordern. 

Beispiele: 

2/3 Kolonnenführer mit fachlicher Weisungsberechtigung an Vorarbeiter der Lohn- 
gruppe VI und VII 

Schichtführer, Hilfsmeister 

7.      Handwerker mit zusätzlicher Spezialausbildung, z. B. Elektroniker, Obernrionteur 
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§ 4 

Schlußbastlmmungan     .       II^ÍíM^ 

1. Das tohnrahm^nabkomsnan tritt am 1. Hai 1980 in Ki/aft und orsatstt 

die Lohnraluaonabkomman vom 10./ 

2. Dae Lohnrahmanabkommen kann von 

Frist von drai Monaten jevaila xuia 30.6. und 31.12. «Intt« j«d«n 

Jahraa, erstmals xum 31.12.1985 gcktfaidlgt «ardan. Di« Kündigung 

badarf dar Sohriftforra. 

ProtokolInotisan 
f'" 

1. Handelsfachpackar naoh Berufsbild, dia bis zua Xnkrafttratan di«~~^ 

aas Tarifvartragas nach Lohngruppe VI dar Lohnrahmanabkoraaen 

vom 10. März/4. April 1975 «Ingeataft waron, behalten ihren An- 

spruch auf Tariflohn naoh Gruppe VI. 

2. Dia TarifVertragsparteien sind bereit, auch während der Laufzeit 

dieses Vatragas, in Verhiutdlungen über Sinzelprobleme einzutraten, 

\texai  durch eine unvorhergesehene Entwicklung der tatsächlichen 
Arbeitsbedingungen nach beiderseitiger Auffassung eine Überprüfung 

der Tätigkeitsbeiapiele das Vaitragaa naoh Treu und Glauben erfor- 

derlich erscheint. 

DOeseldorf, den 14. Man 1960 

Für die in der Tarifgeoainachaft das Grod- und AuBcmhemdals 

in Nordrhain-Wastfalen susaamangaschlossenen Verbändet 

•^ Wirtschaftsvereinigung 6ro0- und AuOanhandal 
Bezirksvareinigung Ost%fastfalan-Lippa 

Bielefeld 

y   Landesverband das genossenschaftlichen 
Gros- und Aufianhandals Nordrhain-Mastfalan 

Bonn 

^   GrAS"- und Auflenhandalavarband 
Kastfalan-Mitta 

Oort9und 
^ Untamahiaervarband das Großhandels 

Düssaldorf-Miaderrhain 
oe&ssaldorf 



1/ Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel 
Bezirksvereinigung Ruhrgebiet 

Essen 

Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel 
Bezirksvereinigung Gelsenkirchen-Vest Recklinghausen 

Gelsenkirchen-Buer 

•Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel 
Köln-Aaohen-Bonn 

Köln 

• 

Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel 
Miederrhein 

^ Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel 
Bezirksvereinigung Münster 

Münster 

^   Groß- tind Außenhandelsverband 
Siegen-01pe-WiÜ:genstein 

Siegen 

^  Wirtschaftsvereinigung Groß- und 
Bezirksvereinigung Bergische 

Wuppertal 

o 1 m a n 

Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen 
im Deutschen Gewerjfisahaftstound / Landesbezirkslaitung 

Nor^rlein-Westfalen 

iiAw 
DeutscheAAngestellten-Gewerkschaf 
La5fl4é««esílband Nordrhein-Westfaler 

N ©V 
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BAnz. Nr. ̂  vom ^ 9' ^

and ordrhein - estfalen
Bekanntmachung

über die AUgemeinverbindlicherklärung von
Tarifverträgen für den Groß- und Außenhandel

Vom 22. August 1980

Auf Grund des § 5 Abs. l und 6 des Tarifvertragsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969
(BGB1. I S, 1323), geändert durdi das Heimarbeitsändenings-
gesetz vom 29. Oktober 1974 (BGB1. I S. 2879), in Verbindung
mit § 12 der Verordnung zur Durdiführung des Tarif vertrags-
gesetzes vom 20. Februar 1970 (BGB1. I S. 193) werden die
nachstehend näher bezeichneten Tarifverträge für den Groß-
und Außenhandel vom 14. März 1980 'für allgemeinverbindlidi
erklärt:
l. Lohnrahmenabkommen für Arbeiter, erstmals kündbar zum

31. Dezember 1985 mit einer Frist von 3 Monaten,
2, Gehaltsrahmenabkommen für Angestellte wie vor,
3. Lohnabkommen für Arbeiter, erstmals kündbar zum 28. Fe-

bruar 1981, für den Verband zu Nummer 2 zum 31. März
1981

4. Gehaltsabkommen für Angestellte und Auszubildende wie
vor,

5. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen für alle
Arbeitnehmer und Auszubildenden, erstmals kündbar mit
einer Frist von 2 Monaten zum 31. Dezember 1981,

G. Urlaubsgeldabkommen für Angestellte und Arbeiter, erst-
mals kündbar mit einer Frist von 2 Monaten zum 31, De-
zember 1980,

abgesdilossen zwischen
der Tarifgemeinschaft der Verbände des Groß- und Außenhan-
dels in Nordrhein-Westfalen, in Vertretung der weiter unten
aufgeführten Verbände, einerseits, und
der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen,
Landesbezirksleitung Nordrhein-Westfalen, Friedridi-Ebert-
Straße 59/61, 4000 Düsseldorf, und

der Deutschen Angestellten-Gewerkscha'ft, Landesverband
Nordrhein-Westfalen, Bastionstraße 18, 4000 Düsseldorf, an-
dererseits.

Geltungsbereich
I. Fadilicti; Für alle Betriebe des Groß- und Außenhandels

einschließlich der Hilfs- und Nebenbetriebe,
II. Persönlich; Für die Tarifverträge

zu Nummer l und 3 für Arbeiter,

zu Nummer 2 für Angestellte,
zu Nummer 4 für Angestellte und Auszy-

bildende

zu Nummer 5 für alle Arbeitnehmer und
Auszubildenden

zu Nummer 6 für Angestellte und Ar-
heiter.

III. Räumlich: Die Bezirke der nadistehend aufgeführten Ver-
bände;

l. Wirtscfaaftsvereinigung Groß- und Außenhandel, Be-
zirksvereinigung Ostwestfalen-Lippe, Elsa-Brandström-
Straße 1-3, 4800 Bielefeld

2. Landesverband des genossensdiaftlidien Groß- und
"Außenhandels Nordrhein-WestfaIen, Heussallee,
5300 Bonn

3. Groß- und Außenhandelsverband Westfalen-Mitte,
Westfalendamm 217, 4600 Dortmund

4. Unternehmerverband des Großhandels Düsseldorf-
Niederrhein e.V., Burgplatz 21/22, 4000 Düsseldorf

5, Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel, Be-
zirksvereinigung Ruhrgebiet, Juliusstr. 10, 4300 Essen

6. Wirtsdiaftsvereinigung Groß- und Außenhandel, Be-
zirks Vereinigung GelsenkirAen-Vest, Rathausplatz 7,
4660 Gelsenkirchen-Buer

7. Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel Köln-
AaAen-Bonn, Lindenstr. 20, 5000 Köln l

8, Wirtsdiaftsvereinigung Groß- und Außenhandel, Nie-
derrhein, Gneisenaustr, 44, 4050 Möndiengladbadi

9. Wirtschäftsvereinigung Groß- und Außenhandel, Be-
zirksvereinigung Münster, Schorlemerstraß'e 4,
4400 Münster/Westf.

Groß- und Außenhandelsverband Siegen-Olpe-Witt-
genstein, Frankfurter Straße 9, 5900 Siegen l
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Die Allgemelnverbindlictikeit beginnt für
die Tarifverträge zu Nummer l und 2 am l. Mai 1980,
die Tarifverträge zu Nummer 3 und 4 am l. April 1980 und
die Tarifverträge zu Nummer 5 und 6 am l. Januar 1980.

Betroffene Arbeitgeber und Arbeitnehmer können gemäß
§ 9 der Verordnung zur Durchführung des Tarif verträgsge-
setzes von einem der Tarifpartner Absdiriften der Tarifver-
träge gegen Erstattung der Selbstkosten verlangen.

Düsseldorf, den 22. August 1980

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-WestfaIen

In Vertretung
Nelles


